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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich
endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist nicht in einer Amtssprache des Bundes abgefasst. Auf die Ansetzung
einer Frist zur Beschwerdeverbesserung kann indessen verzichtet werden, da der in
Englisch verfassten Beschwerdeeingabe genügend klare, sinngemässe Rechtsbegehren und
deren Begründung zu entnehmen sind und ohne weiteres darüber befunden werden kann.

E. 1.3
Die Beschwerde ist - abgesehen vom sprachlichen Mangel - form- und fristgerecht
eingereicht. Die Beschwerdeführer sind durch die angefochtene Verfügung berührt und
haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Die
Beschwerdeführer sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 6 AsylG
i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und 50 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist mithin einzutreten.

E. 2.1
In formeller Hinsicht ist zunächst festzuhalten, dass gemäss Art. 19 AsylG ein Asylgesuch
im Ausland bei einer schweizerischen Vertretung gestellt werden kann, welche es mit
einem Bericht an das Bundesamt überweist (Art. 20 Abs. 1 AsylG). Die schweizerische
Vertretung führt mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung durch (Art. 10
Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR
142.311]). Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende Person von der Vertretung
aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10 Abs. 2 AsylV 1). Das
Bundesverwaltungsgericht hat in Auslegung dieser Bestimmungen in einem Entscheid vom
27. November 2007 i.S. E-6148/2006 (publiziert unter BVGE 2007/30) erkannt, dass sich
die Unmöglichkeit einer Befragung aus organisatorischen oder kapazitätsmässigen Gründen



bei der jeweiligen Vertretung, aus faktischen Hindernissen im betreffenden Land oder aus
bei der asylsuchenden Person liegenden persönlichen Gründen ergeben kann (vgl. BVGE
a.a.O. E. 5.2 und 5.3). Da die Anhörung der Sachverhaltserstellung sowie der Gewährung
des rechtlichen Gehörs dient (vgl. BVGE a.a.O. E. 5.5), ist die asylsuchende Person bei
gegebener Unmöglichkeit einer Anhörung unter Hinweis auf ihre Mitwirkungspflicht in
einem individualisierten Schreiben mittels konkreter Fragen aufzufordern, ihre Asylgründe
schriftlich festzuhalten; ein standardisiertes Schreiben vermag diesen Anforderungen damit
in aller Regel nicht zu genügen (BVGE a.a.O. E. 5.4). Allerdings kann sich eine Befragung
beziehungsweise eine schriftliche Sachverhaltsabklärung erübrigen, wenn der Sachverhalt
bereits aufgrund des eingereichten Asylgesuchs als entscheidreif erstellt erscheint; der
asylsuchenden Person ist aber diesfalls immerhin im Sinne des rechtlichen Gehörs die
Gelegenheit zu geben, sich zu einem abzusehenden negativen Entscheid zumindest
schriftlich zu äussern (BVGE a.a.O. E. 5.7). Schliesslich ist das Bundesamt in jedem Fall
gehalten, das Absehen von einer Befragung in der Verfügung über das Asylgesuch zu
begründen (BVGE a.a.O. E. 5.6 sowie 5.7).

E. 2.2.1
Im vorliegenden Fall wurden die Beschwerdeführer weder von der schweizerischen
Vertretung in Khartoum zu ihrem Asylgesuch befragt, noch wurden sie zur weiteren
Konkretisierung ihrer Asylgründe aufgefordert. Das BFM hat sodann weder in seiner
Verfügung vom 6. September 2007 noch in seiner Vernehmlassung vom 3. Oktober 2008
seinen Verzicht auf eine Befragung begründet.

E. 2.2.2
Nach der obenstehend zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hätte das
BFM die Beschwerdeführer zumindest mittels eines individualisierten Schreibens zur
weiteren Konkretisierung ihrer Asylgründe auffordern müssen, was jedoch gänzlich
unterblieben ist. Darüber hinaus hätte das BFM bei gegebener Sachlage den
Beschwerdeführern sowohl Gelegenheit geben müssen, sich zum abzusehenden negativen
Entscheid zu äussern, als auch den Verzicht auf eine Befragung in der Verfügung vom 6.
September 2007 begründen müssen. Die Nichtbeachtung dieser Grundsätze stellt eine
Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche angesichts dessen formeller Natur
grundsätzlich zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt (vgl. dazu EMARK 2004
Nr. 28 E. 7e S. 184 f.).

E. 2.2.3
Gemäss dem Urteil BVGE 2007/30 vom 27. November 2007 ist das bisherige Vorgehen des
BFM als nicht rechtskonform zu bezeichnen. Die Vorinstanz ist aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen gehalten, das rechtliche Gehör zu gewähren. Die Aufhebung eines
Entscheides des BFM, vor dessen Ausfällung das Bundesamt diesem Erfordernis nicht
nachgekommen ist, erscheint allerdings dennoch nicht in jedem Fall zwingend. Namentlich
in Fällen, in welchen das BFM den erstinstanzlichen Entscheid betreffend die Fragen der
Einreisebewilligung und des Asyls vor Bekanntwerden des genannten Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts getroffen hat, kann es angezeigt erscheinen, den
Verfahrensmangel zu heilen (vgl. dazu EMARK 1999 Nr. 3 E. 3c S. 20 f.), sofern aufgrund
der Akten davon ausgegangen werden kann, dass der asylsuchenden Person in materieller
Hinsicht kein Nachteil erwachsen ist. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn der
entscheidwesentliche Sachverhalt aufgrund der schriftlichen Begründung des Asylgesuches



und allfälliger Beweismittel als hinreichend erstellt zu erachten ist und der asylsuchenden
Person zumindest auf Beschwerdeebene die Möglichkeit offenstand, sich nochmals
einlässlich zu ihren Asylgründen zu äussern.

E. 2.3
Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Heilung der festgestellten
Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht gegeben, da angesichts der wenig substanziierten
schriftlichen Eingaben des Beschwerdeführers zur Begründung des Asylgesuchs der
rechtserhebliche Sachverhalt als nicht erstellt bezeichnet werden muss. Da eine Heilung der
Gehörsverletzung vorliegend nicht möglich ist, wird der Entscheid aufgehoben und zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

E. 3
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung der
Vorinstanz aufzuheben und das BFM anzuweisen, in der Sache neu zu entscheiden.

E. 4.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs.
1 VwVG).

E. 4.2
Im Falle des Obsiegens der Beschwerdeführenden Partei ist dieser in Anwendung von Art.
64 Abs. 1 VwVG grundsätzlich eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige
Vertretungskosten zuzusprechen (vgl. Art. 7 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Aufgrund der Aktenlage ist nicht davon auszugehen, dass den nicht anwaltlich vertretenen
Beschwerde-führern Kosten erwachsen sind, weshalb keine Parteientschädigung
auszurichten ist. (Dispositiv nächste Seite)
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